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 ERGÄNZUNG ZUR GRUPPIERUNGSERLÄUTERUNG

 Erklärt  der Versicherungsnehmer, Sachen artmäßig unter einer Gruppe berücksichtigt zu haben, zu der
 sie  nach der "Gruppierungserläuterung" oder besonderer Vereinbarungen nicht gehören, so werden  sie
 auf  Verlangen  des  Versicherungsnehmers unter derjenigen Gruppe entschädigt, unter welcher sie be-
 rücksichtigt  wurden. Für diese Sachen gilt jedoch als Ersatzwert der Wert, der für die Gruppe  ver-
 einbart  ist, zu der sie nach der "Gruppierungserläuterung" oder den besonderen Vereinbarungen gehö-
 ren.
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